
  

  
  
 
 
 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         19.01.2022 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Hauptausschusses vom 
19.01.2022: 

 
zu 5.1 Neufassung der Geschäftsordnung für den Stadtrat der Stadt Halle 

(Saale) und seine Ausschüsse 
Vorlage: VII/2021/02811 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  vertagt 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) beschließt die anliegende Geschäftsordnung für den 
Stadtrat der Stadt Halle (Saale) und seine Ausschüsse.  
 
 
 
 

 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Maik Stehle 
Protokollführer 



  

  
 
 
 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         19.01.2022 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Hauptausschusses vom 
19.01.2022: 

 
zu 5.1.1 Änderungsantrag der Fraktionen DIE LINKE, CDU, BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN, MitBürger & Die PARTEI, Hauptsache Halle & FREIE WÄH-
LER, SPD und Freie Demokraten zur Beschlussvorlage Neufassung 
der Geschäftsordnung für den Stadtrat der Stadt Halle (Saale) und 
seine Ausschüsse 
Vorlage: VII/2021/03333 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  vertagt 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
 
Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) beschließt die anliegende Geschäftsordnung für den 
Stadtrat der Stadt Halle (Saale) und seine Ausschüsse mit folgenden Änderungen: 
 

1. § 1 Abs. 2: Die Einladung erfolgt schriftlich oder elektronisch und so rechtzeitig wie 
möglich, mindestens jedoch unter Einhaltung der Frist von 14 Tagen. In dringenden 
Fällen kann die Ladungsfrist auf drei Tage verkürzt werden. Hiervon unberührt bleibt 
die Möglichkeit der form- und fristlosen Einberufung nach § 53 Abs. 4 S. 5 KVG LSA 
in dringenden Angelegenheiten, die keinen Aufschub dulden, und die Regelungen 
des § 53 Abs. 5 KVG LSA. Muss eine Sitzung des Stadtrates vor Abhandlung der 
Tagesordnung abgebrochen werden, kann die Sitzung zur Erledigung der restlichen 
Tagesordnung an einem der nächsten Tage fortgesetzt werden. Eine erneute schrift-
liche oder elektronische Ladung sowie die Einhaltung einer Frist sind nicht erforder-
lich. Die in der Sitzung nicht anwesenden Stadträte sind durch den Protokollführer 
von dem neuen Termin unverzüglich zu unterrichten.  



  

  
 

2. § 1 Abs. 3: Die für die Sitzungen des Stadtrates erforderlichen Unterlagen werden 
grundsätzlich digital im Ratsinformationssystem am Tag der Versendung der Einla-
dung bereitgestellt, wenn nicht das öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen Ein-
zelner dem entgegenstehen. Damit gelten die Unterlagen als zugegangen. Sollen 
Satzungen und Verordnungen, einschließlich Gebührenordnungen, behandelt wer-
den, sollen müssen diese vollständig im Ratsinformationssystem einsehbar sein. 
Verträge, Jahresabschlüsse und ähnlich komplexe Unterlagen, für die der Stadtrat 
zuständig ist, sind dem Stadtrat zum frühestmöglichen Zeitpunkt, unabhängig von der 
Beschlussvorlage, vorab digital zur Verfügung zu stellen. Für die Mitglieder, die nicht 
an der digitalen Ratsarbeit teilnehmen, oder bei einem Ausfall des Ratsinformations-
systems, erfolgt der Versand der für die Verhandlung erforderlichen Unterlagen in 
Papierform. Tischvorlagen sind grundsätzlich unzulässig und Mitteilungen der Stadt-
verwaltung sind in der Regel als schriftliche Informationsvorlagen vorzulegen.  
 

3. § 1 Abs. 4: Wer nicht oder nicht rechtzeitig an den Sitzungen teilnehmen kann, muss 
dies zur Information dem der Vorsitzenden des Stadtrates über das Team Ratsange-
legenheiten vor der Sitzung anzeigen. Auch wer eine Sitzung vorzeitig verlassen will, 
hat den die Vorsitzenden des Stadtrates über den Protokollführer zu unterrichten. Der 
Protokollführer berichtigt die Anwesenheitsliste. 
 

4. § 2 Abs. 3: Jeder Einwohner ist nach Angabe seines Namens und seiner Anschrift 
berechtigt, eine Frage und höchstens zwei Zusatzfragen, die sich auf den Gegen-
stand der ersten Frage beziehen, zu stellen. Zugelassen sind nur Fragen von allge-
meinem Interesse, die in die Zuständigkeit der Stadt fallen und Fragen, die die Ta-
gesordnung betreffen. Die Redezeit beträgt in der Regel höchstens drei Minuten für 
die erste Frage sowie höchstens eine Minute je Zusatzfrage. Persönliche Angele-
genheiten einzelner Personen können nicht Gegenstand der Einwohnerfragestunde 
sein. 
 

5. § 2 Abs. 4: Die Beantwortung der Fragen erfolgt in der Regel mündlich durch den 
Oberbürgermeister oder einen von ihm Beauftragten. Eine Aussprache findet nicht 
statt. Ist die Beantwortung der Frage in der Sitzung nicht möglich, erhält der Einwoh-
ner eine schriftliche Antwort, die innerhalb von vier Wochen zu erteilen ist. Die Ant-
wort wird den Stadträten zur Kenntnis gegeben. Die Erhebung und Verarbeitung 
der personenbezogenen Daten des Fragestellers erfolgt auf der Grundlage des Art. 6 
Abs. 1 Buchstabe c) der Datenschutz-Grundverordnung und nur zum Zwecke der 
schriftlichen Beantwortung der Anfrage, sofern diese nicht sofort und vollständig 
mündlich beantwortet werden kann. Nach Beantwortung werden die Daten gelöscht 
bzw. anonymisiert. In die Niederschrift werden nur anonymisierte Daten übernom-
men, es sei denn ein Einwohner wünscht ausdrücklich die Nennung des Klar-
namens.  
 

6. § 3 Abs. 3: Die Absetzung von Angelegenheiten von der Tagesordnung oder die Än-
derung der Reihenfolge der Tagesordnungspunkte kann mit einfacher Mehrheit der 
anwesenden Stadträte entschieden werden. Die Absetzung von der Tagesordnung 
bedarf der Zustimmung des Einbringers darf gegen den Widerspruch des Einbrin-
gers nur erfolgen, wenn dieser die Möglichkeit zur Begründung seiner Vorlage bzw. 
seines Antrages erhalten hat. Betrifft ein Antrag eine Angelegenheit, die nicht in den 
Aufgabenbereich der Stadt Halle (Saale) fällt, ist der Antrag nach der Möglichkeit zur 
Begründung ohne Sachdebatte durch Beschluss des Stadtrates von der Tagesord-
nung abzusetzen.  



  

  
 

7. § 5 Änderung der Überschrift: Berichterstattung durch Presse, Rundfunk und ähnliche 
Medien und Übertragung 
 

8. § 5 Abs. 1: Für Presse, Rundfunk und ähnliche Medien dürfen Personen mit Pres-
seausweis über den Verlauf öffentlicher Sitzungen des Stadtrates berichten. Ausge-
nommen von dieser Regelung sind Mitglieder und Angestellte der Fraktionen, 
die berechtigt sind, Bildaufnahmen des Plenums sowie der Mitglieder ihrer ei-
genen Fraktion zu tätigen. Über weitere Ausnahmen entscheidet die Vorsitzen-
de. Dieses Recht schließt Ton- und Bildübertragungen sowie Ton- und Bildaufzeich-
nungen ein, wenn sie den Sitzungsverlauf nicht beeinträchtigen. Sie sind dem der 
Vorsitzenden vorher anzuzeigen. Dieser ist berechtigt, Auflagen, die der Aufrechter-
haltung der Ordnung in der Sitzung dienen, zu erteilen. 
 

9. § 5 Absatz 3: Unter den in Abs. 1 und 2 genannten Voraussetzungen sind auch durch 
den Stadtrat und die Ausschüsse veranlasste Ton- und Bildübertragungen sowie Ton- 
und Bildaufzeichnungen öffentlicher Sitzungen zulässig. Die öffentlichen Sitzungen 
des Stadtrates und der Ausschüsse werden in der Regel durch die Stadt als 
Bild- und Tonaufnahmen live ins Internet übertragen und auf einer geeigneten 
Plattform nutzerfreundlich gespeichert. Über Ausnahmen entscheidet die Vor-
sitzende. Die Stadtverwaltung stellt die Übertragung gemäß § 7 DSGVO sicher. 
 

10. § 8 Abs. 2: Anträge müssen 21 Tage vor der Sitzung beim Team Ratsangelegenhei-
ten eingegangen sein – ausgenommen sind Anträge auf Akteneinsicht nach § 18. An-
träge können vom Antragsteller entweder für eine Vorberatung in den Ausschüssen 
oder direkt für eine Beschlussfassung im nach der Hauptsatzung zuständigen Gremi-
um eingereicht werden. Bei Anträgen muss eine schriftliche Stellungnahme zum In-
halt des Antrages in einem gesonderten Dokument spätestens am Freitag drit-
ten Werktag vor dem Sitzungstermin um 13:00 Uhr den Mitgliedern des Stadtrates 
und den Fraktionen entsprechend § 1 Abs. 3 bereitgestellt werden. Samstage sind 
nicht als Werktage zu betrachten. 

 

11. § 8 Abs. 3: Schriftliche Anfragen sollen 21 Tage vor der Sitzung beim Team Ratsan-
gelegenheiten eingegangen sein, damit eine schriftliche Antwort bis zur Sitzung er-
möglicht wird. Ist eine schriftliche Beantwortung bis zum Freitag dritten Werktag vor 
dem Sitzungstermin nicht möglich, so ist dies dem Fragesteller mit der Begründung in 
der Sitzung mitzuteilen und die Beantwortung unverzüglich nachzuholen. Samstage 
sind nicht als Werktage zu betrachten. Eine Diskussion zu den Anfragen und de-
ren Antworten soll nicht stattfinden.  
 

12. § 8 Abs. 4: Jedes Mitglied des Stadtrates ist berechtigt, in der Sitzung zwei mündliche 
Anfragen an den Oberbürgermeister zu richten. Sie sind zu Protokoll zu nehmen. 
Mündliche Anfragen, die zwei Tage vor der Sitzung des Stadtrates beim Team Rats-
angelegenheiten schriftlich angekündigt worden sind, sollen in der Sitzung durch die 
Verwaltung beantwortet werden. Für die Anfragen und deren Beantwortung steht je 
Sitzung ein Zeitraum von einer halben Stunde zur Verfügung. Gestellte Anfragen 
werden unverzüglich spätestens innerhalb eines Monats schriftlich beantwortet, so-
fern die Verwaltung begründen kann, weshalb sie die Anfragen nicht sofort münd-
lich beantwortet.  



  

  
 

13. § 9 Abs. 5: Die Dauer der Aussprache ist auf 1 Stunde beschränkt. Die Redezeit für 
den einzelnen Wortbeitrag beträgt 3 Minuten. Für die Redezeit findet § 10 Abs. 5 S. 
3 Anwendung. Mit der Mehrheit der anwesenden Mitglieder des Stadtrates kann die 
Dauer der Aussprache und die Redezeit verlängert werden.  
 

14. § 10 Abs. 5: Die Anrede ist an den Stadtrat, nicht an das Publikum zu richten. Die 
Redner haben sich an den zur Beratung stehenden Antrag zu halten. Die Redezeit 
beträgt für den Oberbürgermeister, Fraktionsvorsitzende bzw. einen von ihm 
benannten Vertreter und Ausschussvorsitzende bzw. einen vom Ausschuss 
benannten Vertreter 5 Minuten, für die übrigen Mitglieder des Stadtrates für die 
erstmalige Einbringung einer Angelegenheit 5 Minuten, im Übrigen 3 Minuten. Auf 
Beschluss des Stadtrates kann die Redezeit verlängert oder begrenzt werden.  
 

15. §12 Abs. 7: Jedes Abstimmungsergebnis wird vom von der Vorsitzenden klar und 
eindeutig unter Angabe der Anzahl von Zustimmungen, Ablehnungen und Ent-
haltungen bekanntgegeben. Für die Dauer der Bekanntgabe ist das Abstim-
mungsergebnis elektronisch für die Anwesenden anzuzeigen. 
 

16. § 17 Abs. 2: Auf Antrag eines Mitgliedes des Stadtrates werden bestimmte, zu be-
nennende Passagen als Wortprotokolle abgefasst. Der Antrag ist mündlich während 
der Sitzung oder schriftlich oder elektronisch bis spätestens zwei Werktage nach 
der Sitzung zum Ablauf des auf die jeweilige Sitzung folgenden Tages beim Team 
Ratsangelegenheiten zu stellen. Samstage sind nicht als Werktage zu betrachten. 
Das Wortprotokoll ist Bestandteil der Niederschrift.  

  
17. § 17 Abs. 3: Die Einwohnerfragestunde ist zu protokollieren. Das Protokoll der Ein-

wohnerfragestunde ist dem Protokoll der Stadtratssitzung als erster Teil beizufügen. 
Das Protokoll muss enthalten:  

- Name des Einwohners, sofern gemäß § 2 Abs. 4 der Wunsch nach Nen-
nung des Klarnamens ausdrücklich geäußert wurde 

- Inhalt der Frage  
- Name des Antwortenden  
- Inhalt der Antwort.  

 
18. § 17 Abs. 9: In einer Informationsvorlage ist der Stadtrat halbjährlich in der Sitzung 

des Stadtrates im März und September im Rahmen einer Beschlusskontrolle über 
den Stand der Umsetzung der Beschlüsse der beschließenden Gremien des Stadtra-
tes zu unterrichten. Wenn eine durch den Stadtrat in einem Beschluss festge-
setzte Frist nicht eingehalten wird, ist im Rahmen dieser Beschlusskontrolle ei-
ne schriftliche Begründung der Nicht-Umsetzung vorzulegen.  Die Verwaltung ist 
verpflichtet, im Session-System den Vollzug der Beschlüsse transparent darzustellen.  

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Maik Stehle 
Protokollführer 



  

  
 
 
 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         19.01.2022 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Hauptausschusses vom 
19.01.2022: 

 
zu 5.1.2 Änderungsantrag der CDU-Fraktion zur Beschlussvorlage - Neufas-

sung der Geschäftsordnung für den Stadtrat der Stadt Halle (Saale) 
und seine Ausschüsse Vorlagen Nr.: VII/2021/02811 – 
Vorlage: VII/2021/02900 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  vertagt 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
 
Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) beschließt die anliegende Geschäftsordnung für den 
Stadtrat der Stadt Halle (Saale) und seine Ausschüsse mit folgenden Änderungen: 

 
1. § 8 (4)    

 
Jedes Mitglied des Stadtrates ist berechtigt, in der Sitzung zwei mündliche    
Anfragen zu verschiedenen Themen, zuzüglich Nachfragen, an den Oberbürger-
meister zu richten. Sie sind zu Protokoll zu nehmen. Mündliche Anfragen, die zwei 
Tage vor der Sitzung des Stadtrates beim Team Ratsangelegenheiten schriftlich an-
gekündigt worden sind, sollen in der Sitzung durch die Verwaltung beantwortet wer-
den. Für die Anfragen und deren Beantwortung steht je Sitzung ein Zeitraum von ei-
ner halben Stunde zur Verfügung. Gestellte Anfragen werden spätestens innerhalb 
eines Monats schriftlich beantwortet, sofern die Verwaltung sie nicht sofort beantwor-
tet. 



  

  
 

2. § 17 (2)  
 
Auf Antrag eines Mitgliedes des Stadtrates werden bestimmte, zu benennende 
Passagen als Wortprotokolle abgefasst. Der Antrag ist schriftlich oder elektronisch bis 
zum Ablauf des auf die jeweilige Sitzung folgenden Tages (außer Samstagen sowie 
Sonn- und Feiertagen) beim Team Ratsangelegenheiten zu stellen. Das Wortproto-
koll ist Bestandteil der Niederschrift. 

 
3. § 19 (1) 

 
Wird ein Antrag auf Aufhebung eines Beschlusses des Stadtrates abgelehnt, so kann 
ohne Vorliegen neuer Tatsachen ein entsprechender Antrag nicht vor Ablauf von 6 
Monaten erneut behandelt werden. Wird eine Beschlussvorlage/ein Antrag des Stadt-
rates abgelehnt, so kann ohne Vorliegen neuer Tatsachen ein entsprechender Antrag 
nicht vor Ablauf von 6 Monaten erneut behandelt werden. 
 
 
 

 

 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Maik Stehle 
Protokollführer 



  

  
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         19.01.2022 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Hauptausschusses vom 
19.01.2022: 

 
zu 5.1.3 Änderungsantrag der AfD-Stadtratsfraktion zum § 3 Abs. 3 der Be-

schlussvorlage - Neufassung der Geschäftsordnung für den Stadtrat 
der Stadt Halle (Saale) und seine Ausschüsse Vorlagen Nr.: 
VII/2021/02811 
Vorlage: VII/2021/02910 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  vertagt 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) beschließt die anliegende Geschäftsordnung für den 
Stadtrat der Stadt Halle (Saale) und seine Ausschüsse mit folgenden Änderungen: 
 

§ 3 Absatz 3 

 

Die Absetzung von Angelegenheiten von der Tagesordnung oder die Änderung der 

Reihenfolge der Tagesordnungspunkte kann mit einfacher Mehrheit der anwesenden 

Stadträte entschieden werden. Die Absetzung von der Tagesordnung bedarf der 

Zustimmung des Einbringers. darf gegen den Widerspruch des Ein-bringers nur er-

folgen, wenn dieser die Möglichkeit zur Begründung seiner Vorlage bzw. seines An-

trages erhalten hat. Betrifft ein Antrag eine Angelegenheit, die nicht in den Aufgaben-

bereich der Stadt Halle (Saale) fällt, ist der Antrag nach der Möglichkeit zur Begrün-

dung ohne Sachdebatte durch Beschluss des Stadtrates von der Tagesordnung ab-

zusetzen. 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Maik Stehle 
Protokollführer 



  

  
 
 
 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         19.01.2022 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Hauptausschusses vom 
19.01.2022: 

 
zu 5.1.4 Änderungsantrag der AfD-Stadtratsfraktion zum § 17 Abs. 2 der Be-

schlussvorlage - Neufassung der Geschäftsordnung für den Stadtrat 
der Stadt Halle (Saale) und seine Ausschüsse Vorlagen Nr.: 
VII/2021/02811 
Vorlage: VII/2021/02911 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  vertagt 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) beschließt die anliegende Geschäftsordnung für den 
Stadtrat der Stadt Halle (Saale) und seine Ausschüsse mit folgenden Änderungen: 
 

§ 17 Absatz 2 
Auf Antrag eines Mitgliedes oder einer Fraktion des Stadtrates werden bestimmte, 

zu benennende Passagen als Wortprotokolle abgefasst. Der Antrag ist schriftlich 

oder elektronisch bis zum auf die Sitzungswoche folgenden Dienstag beim 

Team Ratsangelegenheiten zu stellen. Der Antrag ist schriftlich oder elektronisch 

bis zum Ablauf des auf die jeweilige Sitzung folgenden Tages beim Team Ratsange-

legenheiten zu stellen. Das Wortprotokoll ist Bestandteil der Niederschrift. 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Maik Stehle 
Protokollführer 



  

  
 
 
 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         19.01.2022 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Hauptausschusses vom 
19.01.2022: 

 
zu 5.1.5 Änderungsantrag der Fraktion Hauptsache Halle & FREIE WÄHLER 

zur Neufassung der Geschäftsordnung für den Stadtrat der Stadt Hal-
le (Saale) und seine Ausschüsse (VII/2021/02811) 
Vorlage: VII/2021/03383 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  vertagt 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
 

§ 18 Akteneinsicht 
 
Auf Antrag von mindestens 1/10 der Mitglieder des Stadtrates oder einer Fraktion ist dem 
Stadtrat, hauptamtlichen Mitarbeitern der Fraktionsgeschäftsstellen im Auftrag der 
Fraktion oder einem vom Stadtrat bestellten Ausschuss Akteneinsicht zu gewähren. Der 
Stadtrat ist über das Vorliegen entsprechender Anträge zu informieren. Die Termine zur Ak-
teneinsicht sind den Fraktionen bzw. den fraktionslosen Stadträten rechtzeitig mitzuteilen. 
Die Akteneinsicht ist in der Regel unverzüglich, spätestens innerhalb eines Monats nach An-
tragstellung, zu gewähren. Unter den Voraussetzungen des Satzes 1 kann in besonde-
ren Fällen die Stadtratsvorsitzende die Akteneinsicht durch einen von einer Fraktion 
benannten hauptamtlichen Mitarbeiter zulassen.   

 

F.d.R. 
____________________________ 
Maik Stehle 
Protokollführer 



  

  
 
 
 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         19.01.2022 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Hauptausschusses vom 
19.01.2022: 

 
zu 5.1.6 Änderungsantrag der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zur Be-

schlussvorlage Neufassung der Geschäftsordnung für den Stadtrat 
der Stadt Halle (Saale) und seine Ausschüsse (Vorlagen-Nummer: 
VII/2021/02811) 
Vorlage: VII/2021/03389 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  vertagt 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) beschließt die anliegende Geschäftsordnung für den 
Stadtrat der Stadt Halle (Saale) und seine Ausschüsse mit folgender Änderung:  
 
Im § 8 wird ein Abs. 5 hinzugefügt, der wie folgt lautet:  
 
(5) Alternativanträge sind unselbstständige Vorlagen, die sich auf einen mit der 

Tagesordnung veröffentlichten Beratungsgegenstand einer Beschlussvorlage 
oder eines Antrages beziehen, diesen aber nachhaltig ändern. Alternativanträge 
sind immer im Zusammenhang mit dem veröffentlichen Beratungsgegenstand 
zu behandeln. Davon betroffen ist auch die Verweisung in die Ausschüsse. 
Über den Alternativantrag ist nach Ablehnung des selbstständigen Antrages 
nach § 8 Abs. 1 abzustimmen. 
Alternativanträge können bis zur Eröffnung der Sitzung des Stadtrates nach § 8 
Abs. 1 gestellt werden. Sie sind bei dem/der Stadtratsvorsitzende/n einzu-
reichen und müssen ins Ratsinformationssystem eingestellt werden.  



  

  
 

Alternativanträge können bis zur Eröffnung der Sitzung des Stadtrates zu Anträgen 
nach Abs. 1 gestellt werden. Sie sind bei dem/der Stadtratsvorsitzende/n einzu-
reichen und müssen ins Ratsinformationssystem eingestellt werden. Ob ein Alterna-
tivantrag auf die Tagesordnung genommen wird, entscheiden die stimmberechtigen 
Mitglieder mit einer 2/3- Mehrheit. Alternativanträge sind nicht selbstständige Be-
schlussvorlagen und müssen gemeinsam mit dem Ursprungsantrag behandelt wer-
den. Davon betroffen ist auch die Verweisung in die Ausschüsse. Über den Alterna-
tivantrag ist nach Ablehnung des selbstständigen Antrags nach Abs. 1 abzustimmen. 

 
 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Maik Stehle 
Protokollführer 



  

  
 
 
 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         19.01.2022 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Hauptausschusses vom 
19.01.2022: 

 
zu 5.1.7 Änderungsantrag der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) Neufassung 

der Geschäftsordnung für den Stadtrat der Stadt Halle (Saale) und 
seine Ausschüsse VII/2021/02811 
Vorlage: VII/2021/03130 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  vertagt 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) beschließt die anliegende Geschäftsordnung für den 

Stadtrat der Stadt Halle (Saale) und seine Ausschüsse mit folgenden Änderungen:  

 

1. § 1 Abs. 2 S. 2 

 

„In dringenden Fällen Angelegenheiten kann die Ladungsfrist auf drei Tage verkürzt 

werden. die keinen Aufschub dulden kann die Ladungsfrist auf drei Tage verkürzt wer-

den. Hiervon unberührt bleibt die besteht die Möglichkeit der form- und fristlosen Einbe-

rufung nach § 53 Abs. 4 S. 5 KVG LSA. in dringenden Angelegenheiten die 

 keinen Aufschub dulden“ 

 

2. § 7 Abs. 2 

öffentlicher Sitzungsteil 

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung 

der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der Beschlussfähigkeit, 

2. Feststellung der Tagesordnung, 

3. Entscheidung über Einwendungen, 

gegen die Niederschrift und Bestätigung der Niederschrift, 



  

  
4. Bekanntgabe der in nicht öffentlichen 

Sitzungen gefassten Beschlüsse, 

sofern nicht das öffentliche Wohl 

oder berechtigte Interessen Einzelner entgegenstehen, 

5. Bericht des Oberbürgermeisters (bei 

Bedarf), 

6. Aussprache zum Bericht des Oberbürgermeisters (auf Verlangen), 

7. Beschlussvorlagen, 

8. Wiedervorlagen, 

9. Anträge von Fraktionen und Stadträten, 

j) 10. schriftliche Anfragen von Fraktionen 

und Stadträten, 

10 11. Mitteilungen, 

11 12. mündliche Anfragen von Fraktionen und Stadträten, 

12 13. Anregungen, 

13 14. Anträge auf Akteneinsicht, 

 

nicht öffentlicher Sitzungsteil 

14 15. Entscheidung über Einwendungen 

gegen die Niederschrift und Bestätigung der Niederschrift, 

15 16. Bericht des Oberbürgermeisters (bei 

Bedarf), 

16 17. Aussprache zum Bericht des Oberbürgermeisters (auf Verlangen), 

17 18. Beschlussvorlagen, 

18 19. Wiedervorlagen, 

19 20. Anträge von Fraktionen und Stadträten, 

20 21. schriftliche Anfragen von Fraktionen 

und Stadträten, 

21 22. Mitteilungen, 

22 23. mündliche Anfragen von Fraktionen 

und Stadträten, 

23 24. Anregungen. 

 

3. § 7 Abs. 3 

 

„Auf Verlangen einer Fraktion findet eine Aussprache zum Bericht des Oberbürgermeis-

ters statt. Pro Fraktion sind während der Aussprache zum Bericht des Oberbürger-

meisters jeweils zwei Redebeiträge mit einer maximalen Dauer von 3 Minuten zulässig. 

Gegenstand der Aussprache sind  

ausschließlich Sachverhalte, die sich auf Inhalte aus dem Bericht des Oberbürgermeis-

ters beziehen.“ 



  

  
 

4. §8 Abs. 4 

„Jedes Mitglied des Stadtrates ist berechtigt, in der Sitzung zwei mündliche Anfragen an 

den Oberbürgermeister zu richten. Während der Sitzung können mündliche Anfragen 

gestellt werden. Sie sind zu Protokoll zu nehmen. Mündliche Anfragen, die zwei Tage 

vor der Sitzung des Stadtrates beim Team Ratsangelegenheiten schriftlich angekündigt 

worden sind, sollen in der Sitzung durch die Verwaltung beantwortet werden. Für die An-

fragen und deren Beantwortung steht je Sitzung ein Zeitraum von einer halben Stunde 

zur Verfügung. Gestellte Anfragen werden spätestens innerhalb eines Monats schriftlich 

beantwortet, sofern die Verwaltung sie nicht sofort beantwortet.“ 

 

5. § 8 Hinzufügen von Abs. 5 der wie folgt lautet:  

(5) Alternativanträge können bis zur Eröffnung der Sitzung des Stadtrates zu An-

trägen nach Abs. 1 gestellt werden. Sie sind bei dem/der Stadtratsvorsitzenden 

einzureichen und müssen ins Session eingestellt werden. Über den Alternativan-

trag ist nach Ablehnung des selbstständigen Antrags nach Abs. 1 abzustimmen. 

 

6. § 9 Abs. 1 

Auf Antrag des Oberbürgermeisters oder einer Fraktion wird eine aktuelle Stunde durch-

geführt. Die aktuelle Stunde soll im Regelfall vor dem Bericht des Oberbürgermeisters 

abgehalten werden, über Ausnahmen entscheidet der Stadtrat mit der einfachen Mehr-

heit der anwesenden Mitglieder. 

 

7. § 9 Abs. 4 

An einem Sitzungstag findet nur eine aktuelle Stunde zu einem Thema statt. Sind vor ei-

ner Ratssitzung mehrere Anträge auf Durchführung einer aktuellen Stunde eingegan-

gen, ist das zuerst fristgerecht angemeldete Thema zu behandeln. Über Ausnahmen 

entscheidet der Stadtrat mit der einfachen Mehrheit der anwesenden Mitglieder. 

 

8. § 9 Abs. 5, S. 3 

„Mit der einfachen Mehrheit der anwesenden Mitglieder des Stadtrates kann die Dauer 

der Aussprache und die Redezeit verlängert werden.“  

 
 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Maik Stehle 
Protokollführer 



  

  
 
 
 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         19.01.2022 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Hauptausschusses vom 
19.01.2022: 

 
zu 5.2 Variantenverzicht und Baubeschluss "Maßnahmen zur Schadensbe-

hebung der Auswirkungen des Hochwasserereignisses am Osendor-
fer See im Juni 2013 - Wiederherstellung Böschungen und Regatta-
strecke" 
Vorlage: VII/2021/02685 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  abgesetzt 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
1. Der Stadtrat beschließt, für die Sanierungs- und Sicherungsmaßnahmen in den Bö-

schungsbereichen und zur Wiederherstellung der Regattastrecke am Osendorfer See auf 
den Variantenbeschluss zu verzichten. 
 

2. Der Stadtrat beschließt die Realisierung der Fluthilfemaßnahme Sanierungs-und Siche-
rungsmaßnahmen in den Böschungsbereichen und zur Wiederherstellung Regattastrecke 
am Osendorfer See (EM 265) entsprechend der Richtlinie über die Gewährung von Zu-
wendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013 (Richtlinie Hochwasserschä-
den Sachsen-Anhalt 2013). 

 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Maik Stehle 
Protokollführer 



  

  
 
 
 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         19.01.2022 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Hauptausschusses vom 
19.01.2022: 

 
zu 5.3 Änderung der Großräumigen Gliederung der Stadt Halle bezüglich 

des Stadtteilnamens Halle 
Vorlage: VII/2021/03169 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  vertagt 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Stadtrat beauftragt die Verwaltung, das Verfahren zur Änderung der Großräumi-
gen Gliederung (GRG) der Stadt Halle bezüglich des Stadtteilnamens Halle einzulei-
ten und umzusetzen.  

 
2. Der Stadtrat bestätigt den Stadtteilnamen Halle-Mitte als Grundlage für die Anhörung 

der betroffenen Bürger*innen gemäß § 13 Abs. 3 Kommunalverfassungsgesetz des 
Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA). 

 
3. Nach erfolgter Anhörung legt die Verwaltung dem Stadtrat den neuen Namen für den 

Stadtteil gemeinsam mit den Ergebnissen der Anhörung gemäß § 45 Abs. 3 Nr. 1   
KVG LSA zur Beschlussfassung vor.  

 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Maik Stehle 
Protokollführer 



  

  
 
 
 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         19.01.2022 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Hauptausschusses vom 
19.01.2022: 

 
zu 5.4 Feststellung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Halle (Saale) für 

die Schuljahre 2022/23 bis 2026/27 – allgemeinbildende Schulen 
Vorlage: VII/2021/02936 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  vertagt 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
 

1. Der Stadtrat beschließt den Schulentwicklungsplan der Stadt Halle (Saale) für die 
Schuljahre 2022/23 bis 2026/27, siehe Anlage 1. 

 
2. Der Stadtrat beauftragt die Stadtverwaltung: 

a. für die Grundschule Friedenschule eine Schulbezirksveränderung unter Ein-
bezug der umliegenden Grundschulen Radewell, Hanoier Straße und Silber-
wald zu prüfen, durch die die Mindestschülerzahl von 120 Schülerinnen und 
Schülern für diese Grundschule sichergestellt wird, und dem Stadtrat zum Be-
schluss bis zum III. Quartal 2022 vorzulegen. 

b. die Sicherung der Daseinsvorsorge für die Grundschule Nietleben ab dem 
Schuljahr 2022/23 beim Landesschulamt zu beantragen. 

c. die Sicherung der Daseinsvorsorge für die Grundschule Radewell ab dem 
Schuljahr 2022/23 beim Landesschulamt zu beantragen. 

d. die Sicherung der Daseinsvorsorge für das Gymnasium Südstadt ab dem 
Schuljahr 2022/23 beim Landesschulamt zu beantragen. 

e. die Sicherung der Daseinsvorsorge für das Hans-Dietrich-Genscher-
Gymnasium ab dem Schuljahr 2022/23 beim Landesschulamt zu beantragen. 



  

  
 
 

f. ein Nebengebäude für das Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium bei konstan-
ter Vier-Zügigkeit im Umkreis des Schulstandortes Friesenstraße 3, 06112 
Halle (Saale) zu suchen, einzurichten und dem Gymnasium bis spätestens 
zum Schuljahresbeginn 2026/27 anzugliedern.  

g. die Punkte 3a) und 5a) des Beschlusses vom 15.07.2020 zur zweiten Fort-
schreibung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Halle (Saale) für die 
Schuljahre 2019/20 bis 2023/24 – allgemeinbildende Schulen 
(VII/2020/00841) – bis spätestens zum Schuljahresbeginn 2026/27 umzuset-
zen. 

 
3. Der Stadtrat beauftragt die Stadtverwaltung, den Schulerweiterungsbau am Standort 

Kastanienallee gemäß Anlage 4 und 5 umzusetzen und dessen Fertigstellung bis 
spätestens zum Schuljahresbeginn 2026/27 sicherzustellen. 

 
4. Der Stadtrat beschließt: 

a. die Einrichtung und Angliederung des Schulstandortes Trakehner Straße 1, 
06124 Halle (Saale) als Nebengebäude an die Grundschule „Rosa Luxem-
burg“ ab dem Schuljahr 2024/25 bzw. spätestens nach Beendigung der Nut-
zung als Ausweichstandort. 

b. die Kooperation zwischen der IGS.Halle Am Steintor, der Kooperativen Ge-
samtschule „Ulrich von Hutten“ und die „Marguerite Friedlaender Gesamt-
schule“ in der Sekundarstufe II rückwirkend ab dem Schuljahr 2021/22. 

c. die Einrichtung und Angliederung des Schulstandortes Ottostraße 25, 06130 
Halle (Saale) als Nebengebäude an die Kooperative Gesamtschule „Ulrich 
von Hutten“ ab dem Schuljahr 2024/25 bzw. spätestens nach Beendigung der 
Nutzung als Ausweichstandort. 

d. die Angliederung des Bildungsangebots Kolleg/Abendgymnasium an die Ko-
operative Gesamtschule „Wilhelm von Humboldt“ ab dem Schuljahr 2022/23. 

 
5. Der Stadtrat beschließt: 

a. Punkt 2.6. des Beschlusses vom 19.12.2018 zur Feststellung des Schulent-
wicklungsplanes der Stadt Halle (Saale) für die Schuljahre 2019/20 bis 
2023/24 (VI/2018/03930) aufzuheben und die Sekundarschule Ottostraße 
nicht zu eröffnen. 

b. Punkt 3c) des Beschlusses vom 15.07.2020 zur zweiten Fortschreibung des 
Schulentwicklungsplanes der Stadt Halle (Saale) für die Schuljahre 2019/20 
bis 2023/24 – allgemeinbildende Schulen (VII/2020/00841) – aufzuheben und 
die vierte Integrierte Gesamtschule nicht zu eröffnen. 

c. Punkt 5c) des Beschlusses vom 15.07.2020 zur zweiten Fortschreibung des 
Schulentwicklungsplanes der Stadt Halle (Saale) für die Schuljahre 2019/20 
bis 2023/24 – allgemeinbildende Schulen (VII/2020/00841) – aufzuheben und 
kein neues Gymnasium zu eröffnen. 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Maik Stehle 
Protokollführer 



  

  
 
 
 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         19.01.2022 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Hauptausschusses vom 
19.01.2022: 

 
zu 5.4.1 Änderungsantrag der Fraktion Freie Demokraten (FDP) zur Feststel-

lung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Halle (Saale) für die 
Schuljahre 2022/23 bis 2026/27 – allgemeinbildende Schulen 
Vorlage: VII/2021/03552 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  vertagt 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Beschlussvorschlag wird wie folgt geändert: 
 

1. Der Stadtrat beschließt den Schulentwicklungsplan der Stadt Halle (Saale) für die 
Schuljahre 2022/23 bis 2026/27, siehe Anlage 1 mit den aus den folgenden Be-
schlusspunkten erforderlichen Änderungen: 
 

2. Der Stadtrat beauftragt die Stadtverwaltung: 
a. für die Grundschule Friedenschule eine Schulbezirksveränderung unter Ein-

bezug der umliegenden Grundschulen Radewell, Hanoier Straße und Silber-
wald zu prüfen, durch die die Mindestschülerzahl von 120 Schülerinnen und 
Schülern für diese Grundschule sichergestellt wird, und dem Stadtrat zum Be-
schluss bis zum III. Quartal 2022 vorzulegen. 

b. die Sicherung der Daseinsvorsorge für die Grundschule Nietleben ab dem 
Schuljahr 2022/23 beim Landesschulamt zu beantragen. 

c. die Sicherung der Daseinsvorsorge für die Grundschule Radewell ab dem 
Schuljahr 2022/23 beim Landesschulamt zu beantragen. 

d. die Sicherung der Daseinsvorsorge für das Gymnasium Südstadt ab dem 
Schuljahr 2022/23 beim Landesschulamt zu beantragen. 

e. die Sicherung der Daseinsvorsorge für das Hans-Dietrich-Genscher-
Gymnasium ab dem Schuljahr 2022/23 beim Landesschulamt zu beantragen. 



  

  
f. ein Nebengebäude für das Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium bei konstan-

ter Vier-Zügigkeit im Umkreis von 500 Metern des Schulstandortes Friesen-
straße 3, 06112 Halle (Saale) zu suchen, einzurichten und dem Gymnasium 
bis spätestens zum Schuljahresbeginn 2026/27 anzugliedern. Sofern bis zum 
13. Juli 2022 kein geeigneter Standort durch den Stadtrat als Auswahl 
bestätigt wurde, ist dem Stadtrat bis zum 20.12.2022 ein Vergleich mit 
möglichen Erweiterungen anderer Gymnasien vorzulegen 

g. die Punkte 3a) und 5a) des Beschlusses vom 15.07.2020 zur zweiten Fort-
schreibung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Halle (Saale) für die 
Schuljahre 2019/20 bis 2023/24 – allgemeinbildende Schulen 
(VII/2020/00841) – bis spätestens zum Schuljahresbeginn 2026/27 umzuset-
zen. 

h. ein in sich eigenständig funktionsfähiges Nebengebäude für eine Inte-
grierte Gesamtschule am Standort Grasnelkenweg 16, 06120 Halle (Saa-
le) mit Kapazität für fünf Züge einzurichten und einer der bestehenden 
integrierten Gesamtschulen spätestens ab dem Schuljahr 2026/27 anzu-
gliedern. 

i. einen Erweiterungsbau am Schulstandort Roßbachstraße 78, 06112 Halle 
(Saale) mit der Kapazität zur Aufnahme aller für die Kooperative Ge-
samtschule „Ulrich von Hutten“ benötigten zusätzlichen Räumlichkeiten 
inkl. einer Erweiterung auf konstante Fünf-Zügigkeit bis spätestens zum 
Schuljahresbeginn 2024/25 zu errichten. 
 

3. Der Stadtrat beauftragt die Stadtverwaltung, den Schulerweiterungsbau am Standort 
Kastanienallee gemäß Anlage 4 und 5 umzusetzen und dessen Fertigstellung bis 
spätestens zum Schuljahresbeginn 2026/27 sicherzustellen. 

 
4. Der Stadtrat beschließt: 

a. die Einrichtung und Angliederung des Schulstandortes Trakehner Straße 1, 
06124 Halle (Saale) als Nebengebäude an die Grundschule „Rosa Luxem-
burg“ ab dem Schuljahr 2024/25 bzw. spätestens nach Beendigung der Nut-
zung als Ausweichstandort. 

b. die Kooperation zwischen der IGS.Halle Am Steintor, der Kooperativen Ge-
samtschule „Ulrich von Hutten“ und die „Marguerite Friedlaender Gesamt-
schule“ in der Sekundarstufe II rückwirkend ab dem Schuljahr 2021/22. 

c. die Einrichtung und Angliederung des Schulstandortes Ottostraße 25, 06130 
Halle (Saale) als Nebengebäude an die Kooperative Gesamtschule „Ulrich 
von Hutten“ ab dem Schuljahr 2024/25 bzw. spätestens nach Beendigung der 
Nutzung als Ausweichstandort. 

d. die Angliederung des Bildungsangebots Kolleg/Abendgymnasium an die Ko-
operative Gesamtschule „Wilhelm von Humboldt“ ab dem Schuljahr 2022/23. 

 
5. Der Stadtrat beschließt: 

a. Punkt 2.6. des Beschlusses vom 19.12.2018 zur Feststellung des Schulent-
wicklungsplanes der Stadt Halle (Saale) für die Schuljahre 2019/20 bis 
2023/24 (VI/2018/03930) aufzuheben und die Sekundarschule Ottostraße 
nicht zu eröffnen. 

b. Punkt 3c) des Beschlusses vom 15.07.2020 zur zweiten Fortschreibung des 
Schulentwicklungsplanes der Stadt Halle (Saale) für die Schuljahre 2019/20 
bis 2023/24 – allgemeinbildende Schulen (VII/2020/00841) – aufzuheben und 
die vierte Integrierte Gesamtschule nicht zu eröffnen. 



  

  
c. Punkt 5c) des Beschlusses vom 15.07.2020 zur zweiten Fortschreibung des 

Schulentwicklungsplanes der Stadt Halle (Saale) für die Schuljahre 2019/20 
bis 2023/24 – allgemeinbildende Schulen (VII/2020/00841) – aufzuheben und 
kein neues Gymnasium zu eröffnen. 

 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Maik Stehle 
Protokollführer 



  

  
 
 
 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         19.01.2022 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Hauptausschusses vom 
19.01.2022: 

 
zu 5.4.2 Änderungsantrag der SPD-Fraktion zur Beschlussvorlage Feststel-

lung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Halle (Saale) für die 
Schuljahre 2022/23 bis 2026/27 – allgemeinbildende Schulen 
(VII/2021/02936) 
Vorlage: VII/2022/03587 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  vertagt 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Die Vorlage wird in folgender Fassung beschlossen:  
 
1. Der Stadtrat beschließt den Schulentwicklungsplan der Stadt Halle (Saale) für die Schul-
jahre 2022/23 bis 2026/27, siehe Anlage 1.  
 
2. Der Stadtrat beauftragt die Stadtverwaltung:  

a. für die Grundschule Friedenschule eine Schulbezirksveränderung unter Einbezug 
der umliegenden Grundschulen Radewell, Hanoier Straße und Silberwald zu prü-
fen, durch die die Mindestschülerzahl von 120 Schülerinnen und Schülern für die-
se Grundschule sichergestellt wird, und dem Stadtrat zum Beschluss bis zum III. 
Quartal 2022 vorzulegen.  

b. die Sicherung der Daseinsvorsorge für die Grundschule Nietleben ab dem Schul-
jahr 2022/23 beim Landesschulamt zu beantragen.  

c. die Sicherung der Daseinsvorsorge für die Grundschule Radewell ab dem Schul-
jahr 2022/23 beim Landesschulamt zu beantragen.  

d. die Sicherung der Daseinsvorsorge für das Gymnasium Südstadt ab dem Schuljahr 
2022/23 beim Landesschulamt zu beantragen.  

e. die Sicherung der Daseinsvorsorge für das Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium 
ab dem Schuljahr 2022/23 beim Landesschulamt zu beantragen.  



  

  
f. ein Nebengebäude für das Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium bei konstanter 

Vier-Zügigkeit im Umkreis des Schulstandortes Friesenstraße 3, 06112 Halle (Saa-
le) zu suchen, einzurichten und dem Gymnasium bis spätestens zum Schuljahres-
beginn 2026/27 anzugliedern.  

g. die Punkte 3a) und 5a) des Beschlusses vom 15.07.2020 zur zweiten Fortschrei-
bung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Halle (Saale) für die Schuljahre 
2019/20 bis 2023/24 – allgemeinbildende Schulen (VII/2020/00841) – bis spätes-
tens zum Schuljahresbeginn 2026/27 umzusetzen. 

h. Für die Grundschule „Rosa Luxemburg“ ist die Aufstellung von Containern 
als zusätzlicher Beschulungsraum bis zur Fertigstellung einer neuen Grund-
schule in Halle-Neustadt zu prüfen. 

 
3. Der Stadtrat beauftragt die Stadtverwaltung, den Schulerweiterungsbau am Standort Kas-

tanienallee gemäß Anlage 4 und 5 umzusetzen und dessen Fertigstellung bis spätestens 
zum Schuljahresbeginn 2026/27 sicherzustellen.  

 
4. Der Stadtrat beschließt:  

a. die Einrichtung und Angliederung des Schulstandortes Trakehner Straße 1, 06124 
Halle (Saale) als Nebengebäude an die Grundschule „Rosa Luxemburg“ ab dem 
Schuljahr 2024/25 bzw. spätestens nach Beendigung der Nutzung als Ausweich-
standort.  

b. die Kooperation zwischen der IGS Halle Am Steintor, der Kooperativen Gesamt-
schule „Ulrich von Hutten“ und die „Marguerite Friedlaender Gesamtschule“ in der 
Sekundarstufe II rückwirkend ab dem Schuljahr 2021/22.  

c. die Einrichtung und Angliederung des Schulstandortes Ottostraße 25, 06130 Halle 
(Saale) als Nebengebäude an die Kooperative Gesamtschule „Ulrich von Hutten“ 
ab dem Schuljahr 2024/25 bzw. spätestens nach Beendigung der Nutzung als 
Ausweichstandort.  
die Errichtung einer Außenstelle der IGS Steintor auf dem Gebiet rund um 
das Steintor (Gelände Uniklinik/Campus Steintor) ist zu prüfen.  
 

 

d. für die Angliederung des Bildungsangebots Kolleg/Abendgymnasium an eine be-
stehende oder neu zu gründende Schule die Kooperative Gesamtschule „Wil-
helm von Humboldt“ ab dem Schuljahr 2022/23 ab dem Schuljahr 2023/2024 zu 
suchen.  

e. für den Standort Kooperative Gesamtschule „Ulrich von Hutten“ sind folgen-
de Maßnahmen vorzusehen.  

i. die Errichtung eines Erweiterungsbaus für weitere Unterrichtsräume 
auf dem Gelände der Kooperativen Gesamtschule „Ulrich von Hutten“ 
bzw. in näherer Umgebung. 

ii. die Prüfung eines geeigneten Orts in Umgebung des Standortes Ko-
operativen Gesamtschule „Ulrich von Hutten“ für die Errichtung einer 
Turnhalle (ggf. in Zusammenhang mit dem WTH-Zentrum und unter 
Prüfung durch die Sportförderung des Landes).  

iii. die Prüfung eines möglichen Ausbaus des Dachgeschosses des Ge-
bäudes am Standort Roßbachstraße 78 zur Gewinnung weiterer Unter-
richtsräume. 

iii. bis zu Fertigstellung neuer Räume für den WTH-Unterricht sind die 
Räumlichkeiten beim Berufsförderungswerk Halle gGmbH als Aus-
weichmöglichkeit ab dem Schuljahr 2022/23 zu prüfen.  



  

  
f. eine Verlängerung der Ausnahmegenehmigung des Bildungsangebots Kol-

leg/Abendgymnasium für das Schuljahr 2022/2023 zu beantragen 
g. die Sicherung der Daseinsvorsorge für Kooperative Gesamtschule „Wilhelm 

von Humboldt“ ab dem Schuljahr 2022/23 beim Landesschulamt zu beantra-
gen. 

 
5. Der Stadtrat beschließt:  

a. Punkt 2.6. des Beschlusses vom 19.12.2018 zur Feststellung des Schulentwick-
lungsplanes der Stadt Halle (Saale) für die Schuljahre 2019/20 bis 2023/24 
(VI/2018/03930) aufzuheben und die Sekundarschule Ottostraße nicht zu eröffnen.  

b. Punkt 3c) des Beschlusses vom 15.07.2020 zur zweiten Fortschreibung des 
Schulentwicklungsplanes der Stadt Halle (Saale) für die Schuljahre 2019/20 bis 
2023/24 – allgemeinbildende Schulen (VII/2020/00841) – aufzuheben und die vierte 
Integrierte Gesamtschule nicht zu eröffnen.  

c. Punkt 5c) des Beschlusses vom 15.07.2020 zur zweiten Fortschreibung des 
Schulentwicklungsplanes der Stadt Halle (Saale) für die Schuljahre 2019/20 bis 
2023/24 – allgemeinbildende Schulen (VII/2020/00841) – aufzuheben und kein neu-
es Gymnasium zu eröffnen.  

 
 
 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Maik Stehle 
Protokollführer 



  

  
 
 
 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         19.01.2022 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Hauptausschusses vom 
19.01.2022: 

 
zu 5.5 Achte Satzung zur Änderung der Satzung zur Festlegung von Schul-

bezirken für Grundschulen und Sekundarschulen in Trägerschaft der 
Stadt Halle (Saale) 
Vorlage: VII/2021/02937 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  vertagt 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
 
Der Stadtrat beschließt die achte Satzung zur Änderung der Satzung zur Festlegung von 
Schulbezirken für Grundschulen und Sekundarschulen in Trägerschaft der Stadt Halle (Saa-
le) - Achte Änderungssatzung Schulbezirkssatzung - gemäß der Anlage 1. 
 
 
 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Maik Stehle 
Protokollführer 
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